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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Katharina Schulze, Gisela Sengl, Markus 
Ganserer, Dr. Christian Magerl, Thomas Mütze, 
Rosi Steinberger, Martin Stümpfig und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kein Abriss von Gundremmingen Block B unter 
einem beladenen Brennelemente-Becken und bei 
Weiterbetrieb von Block C 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dafür zu sor-
gen, dass beim laufenden Genehmigungsverfahren 
für die Stilllegung und den Abriss des Atomkraftwerks 
Gundremmingen Block B die „Leitlinien zur Stilllegung 
kerntechnischer Anlagen“ der Entsorgungskommissi-
on der Bundesrepublik Deutschland vollumfänglich 
berücksichtigt werden. 

─ Insbesondere ist darauf zu achten, dass die unter 
Punkt 4 der Leitlinien (Maßnahmen zur Vorberei-
tung des Abbaus der Anlage) genannte Herstel-
lung der Kernbrennstofffreiheit tatsächlich vor Be-
ginn des Abbaus erfolgt, 

─ und dass der Abbau aufgrund gemeinsam mit 
Block C genutzter Anlagenteile erst nach der Ab-
schaltung des Blocks C und der endgültigen 
Räumung beider Nasslager erfolgt. 

 

Begründung: 

Im aktuell laufenden Genehmigungsverfahren haben 
die Antragsteller (RWE Power AG, PreussenElektra 
GmbH und Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH) in 
ihren Antragsunterlagen dargelegt, dass sie mit Ab-
baumaßnahmen beginnen wollten, obwohl noch ab-
gebrannte Brennelemente im Abklingbecken lagern. 
Außerdem äußerten sie, während des Rückbaus von 
Block B den benachbarten Block C weiter betreiben 
zu wollen, obwohl eine Reihe durchaus sicherheitsre-
levanter Anlagenteile gemeinsam von beiden Blöcken 
genutzt werden, was in der Vergangenheit schon zu 
Verwechselungen bei der Bedienung der Anlagen 
geführt hat. 

Obwohl die allermeisten der in den Abklingbecken von 
Block B und C jeweils über 2.000 gelagerten Brenn-
elemente rein physikalisch bereits in Castoren ver-
bracht werden könnten, da sie (zum Teil sogar weit) 
über fünf Jahre im Abklingbecken lagern, können die 
Betreiber bis heute keinen verlässlichen Termin zur 
Räumung des Nasslagers nennen. Die Pläne der 
Betreiber stellen eine unnötige Gefährdung der Mitar-
beiter der beiden Atomkraftwerke und der in der Um-
gebung lebenden Bevölkerung dar. 

Die Entsorgungskommission der Bundesrepublik 
Deutschland (in dessen Ausschuss Stilllegung im 
Übrigen mehrere Vertreter deutscher Atomkonzerne, 
der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit 
(GRS) und von TÜV NORD und TÜV SÜD mitarbei-
ten) hat sich im Jahr 2015 in einer eigenen Stellung-
nahme „Leitlinien zur Stilllegung von kerntechnischen 
Anlagen“ unter Punkt 4 eindeutig für die Herstellung 
der Kernbrennstofffreiheit als Maßnahme zur Vorbe-
reitung des Abbaus der Anlage ausgesprochen. 

Auch bei den bisherigen Stilllegungs- und Rückbau-
projekten von Atomkraftwerken in Deutschland außer 
bei Isar 1 war die Kernbrennstofffreiheit selbstver-
ständliche Voraussetzung für den Beginn von Ab-
baumaßnahmen. 

Aus diesen Gründen sollte die Staatsregierung dem 
Vorhaben von RWE Power AG, PreussenElektra 
GmbH und Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH 
deutlich entgegentreten und die Leitlinien der Entsor-
gungskommission vollumfänglich berücksichtigen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Christine Kamm u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/15379 

Kein Abriss von Gundremmingen Block B unter einem beladenen 
Brennelemente-Becken und bei Weiterbetrieb von Block C 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Rosi Steinberger 
Mitberichterstatter: Eric Beißwenger 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 65. Sit-
zung am 23. Februar 2017 beraten und mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Katharina Schul-
ze, Gisela Sengl, Markus Ganserer, Dr. Christian Magerl, Thomas 
Mütze, Rosi Steinberger, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/15379, 17/16186 

Kein Abriss von Gundremmingen Block B unter einem beladenen 
Brennelemente-Becken und bei Weiterbetrieb von Block C 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe also den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner Sitzung am Dienstag das unter Nummer 1 aufgeführte öffentliche Konsultati-

onsverfahren zu einer multilateralen Form der Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 

abschließend beraten und empfohlen hat, die auf Drucksache 17/16301 ausgedruckte 

Stellungnahme abzugeben. Ergänzend schlägt er vor, in den Beschluss den Satz "Die 

Stellungnahme wird unmittelbar an die Europäische Kommission übermittelt" aufzu-

nehmen. Die Beschlussempfehlung und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen 

sind in der aufgelegten Liste aufgeführt.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und vom BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? – Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? – 

Auch nicht. Dann übernimmt der Landtag die Voten.
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